
Nr. Familienname, Vorname Geburtsda-
tum

Anschrift der Hauptwohnung Unterschrift Prüf-
vermerk 

Kommune

GESETZLICHE VERTRETERINNEN UND VERTRETER GEM. § 14 NVABSTG 

 

DIE UNTERZEICHNENDEN STIMMBERECHTIGTEN BEANTRAGEN MIT DIESEM VOLKSBEGEHREN,  
DAS AUF DEN FOLGENDEN SEITEN ABGEDRUCKTE GESETZ ZU ERLASSEN.  

ARTENREICHE WIESEN
LEBENSRÄUME ERHALTEN

WENIGER PESTIZIDE 
MEHR ÖKOLANDBAU

 
 

MEHR VIELFALT 
IN DER LANDSCHAFT

NATURNAHER WALD 
MEHR WILDNIS WAGEN

 

Wir wollen die Vielfalt der Natur und ihrer Arten in Nieder sachsen erhalten und besser schützen.  
Deshalb bean tragen wir mit  unserem „Gesetz zur Sicherung der Arten vielfalt in   

Niedersachsen“ Änderungen im „Nieder sächsischen Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-
schutz gesetz“, im „Nieder sächsischen Wassergesetz“ und im „Niedersächsischen Waldgesetz“.

Nutzungseinschränkungen für die Landwirtschaft sollen ausgeglichen werden. 

UNSERE ZENTRALEN ZIELE

VOLKSBEGEHREN  
ARTENVIELFALT

Musternachname,  
Alex Maria

Musterstraße 1, 
12345 Musterort Unterschrift01.02.98

Pro Bogen  
sind nur  

Unterschriften
aus der gleichen 

Gemeinde  
gültig! 

MUSTER



 
BIOTOPVIELFALT IN NIEDERSACHSEN 

 

ARTIKEL 1 
 

Änderung des „Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum  
Bundesnaturschutzgesetz“
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ARTIKEL 2

Änderung des Niedersächsischen Wassergesetzes
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ARTIKEL 3

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über  
den Wald und die Landschaftsordnung
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BEGRÜNDUNG ZUM GESETZ ZUR SICHERUNG DER 
 

 

I. ALLGEMEINER TEIL

 

II. ZU DEN REGELUNGEN IM EINZELNEN

Zu § 1a – Ziele des Naturschutzes in Niedersachsen 

 
Abs. 1: 

Abs. 2: 

 
Abs. 3:

 
Abs. 4:



 
Abs. 5:

 
Abs. 6: 

 
Abs. 7:

 
Zu § 2a – Landwirtschaftliche Nutzung 

Abs. 1:

 

 

Abs. 2:

 

Zu § 4a – Beleuchtung im Außenbereich 

 

 

 

Zu § 7 – Verfahren 

Absätze 1 und 2

 

Abs. 1 Abs. 2

Zu § 15a – Verbot von Pestiziden in geschützten Bereichen 

Abs. 1:
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Abs. 2 

Abs. 3 

 

 

Zu § 15b – Biotopverbundsystem 

 
 

Zu § 22  – Geschützte Landschaftsbestandteile 

Abs. 3:  

 

Zu § 24 – Gesetzlich geschützte Biotope 

Abs. 1 

Abs. 3

Abs. 4 

Abs. 4: 

 

Zu § 25 – Schutzgebiete des Netzes „Natura 2000“ 

Abs. 2
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Zu § 25a – Schutzvorschriften für Wiesenbrüter  
in Natura-2000-Gebieten 

 

 
 

 
 

Zu § 42 – Beschränkungen des Eigentums;  
Entschädigung und Ausgleich 

 
 

Zu § 43 

 
 

Zu § 58 – Gewässerrandstreifen 

Abs. 1 

Abs. 2

Abs. 3

Abs. 4
Abs. 5

 

Zu § 59 – Gefahren, Entschädigung, Vergütung 

 

Zu § 61 – Gewässerunterhaltung 

Abs. 1
 

Zu § 64 – Unterhaltungsverbände 

 
 



Zu § 5 – Berücksichtigung der Waldfunktionen,  
Zusammenarbeit der Behörden 

Abs. 1 
 

Zu § 15a – Besondere Anforderungen von Landes-, Stiftungs-  
und Genossenschaftswald 

Abs. 4 

 
Abs. 5

 

III. VORAUSSICHTLICHE KOSTEN UND HAUSHALT  

 
Kosten für das Land 

Artikel 1 Naturschutzgesetz: 

 
 

 

Artikel 2 Wassergesetz: 

Artikel 3 Waldgesetz:

Kosten für die Kommunen 
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